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DER FOURIER f Gersau, Juni 1965

Erscheint monatlich
38. Jahrgang Nr. 6

Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Nachdruck sämtlicher Artikel nur mit Bewilligung der Redaktion SRV-beglaubigte Auflage 8187 Exemplare

VON MONAT ZU MONAT

Truppeneinsatz zu nicht-militärischen Zwecken

Der im März dieses Jahres angeordnete Einsatz von Luftschutztruppen zur Eeinigang eines
/besonders tterscWrttntnfen Hisc/mitfs t/es ßot/ensee«/ers hat einmal mehr in unserer öffentlich-
keit eine sehr lebhafte Diskussion über die Grenzen des Truppeneinsatzes zu zivilen Zwecken
ausgelöst. Diese Auseinandersetzung, die eine im Grund sehr erfreuliche Anteilnahme unseres
Volkes am Geschick der Armee zeigte, Hess einige besorgte Untertöne erkennen, welche einen
solchen Truppeneinsatz nicht nur als unter der Würde der Armee und des einzelnen Wehr-
mannes liegend erklärten, sondern die darin auch eine ausgesprochene Zweckentfremdung der
Armee erblickten. Ähnlich wie schon bei der letztjährigen Verwendung von militärischen
Verbänden zur Säuberung des von Abfällen aller Art strotzenden Pfynwaldes gingen dabei die
Auffassungen über die moralische, soldatische und rechtliche Zulässigkeit eines solchen Truppen-
einsatzes erheblich auseinander — dass dabei das Gefühl des Zweifels vorherrschend war, kann
kaum übersehen werden.

I.

Eine nähere Betrachtung der Grundsatzfrage des Truppeneinsatzes zu nicht-militärischen
Zwecken wird von den besondern Verhältnissen ausgehen müssen, die an unserem schweizerischen
Milizsystem begründet sind. Die verfassungsmässige Aufgabenstellung unserer Armee ist ver-
ankert in Artikel 2 der Bundesverfassung (praktisch unverändert übernommen in Artikel 195
des BG über die Militärorganisation); demnach ist unsere Armee bestimmt zur Erfüllung von
zusei erseßiet/enen Grappen von Aufgaben:

1. die Behauptung der f/na/>ßa'ngigEeit t/es Vater/ant/es gegen aassen;
2. die Handhabung von Ea/se «nt/ Ort/nang itn /nnern t/es Eant/cs.

Diese beiden Aufgaben sind wegleitend für Verwendung und Einsatz des Heeres. Unsere Armee
darf nur dann in Anspruch genommen werden, wenn dadurch eine der beiden in der Verfassung
genannten Zielsetzungen erreicht wird, sei es unmittelbar durch den tatsa'cWicßen Einsatz der
Armee gegen einen Innern oder äussern Feind, oder sei es mittelbar, durch die Has/>i/t/ang der
Armee, in welcher diese das notwendige militärische Können zur Erfüllung ihrer Aufgabe
erwirbt.

Die beiden Möglichkeiten: der a^tiue Einsatz t/er Hrmee zur unmittelbaren Erfüllung ihrer
verfassungsmässigen Obliegenheiten, und ihr Einsatz im /nstraEtionst/ienst, der im Hinblick
auf diese Aufgaben notwendig ist, spiegeln sich wieder in der Unterteilung der schweizerischen

Wehrpflicht in

a) den /nstra&tionst/ienst (Ausbildungsdienst)

b) den «&t;Wn Dienst, nämlich

- den Dienst im Zustand der />ett>a//neten Neatra/ita'f (sog. «Neutralitätsdienst»),

- den A'riegst/iensf,

- den Ort/nangst/ienst (Einsatz im Landesinniern).
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